
 
 

 

 

 

Hygieneregeln der SSG Straubing-Aiterhofen e.V. 
 

Saison 2021/2022 
Straubing, den 31.01.2022 

 
 

Vorbemerkung  
 
Die Vorgaben, auf denen die Inhalte dieses Hygienekonzepts beruhen, sind die folgenden 
Veröffentlichungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration und 
des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege:  
 
• Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV; aktuelle Fassung)  

• Rahmenkonzept Sport (aktuelle Fassung)  
 
Es gilt für den Spielbetrieb in der Sporthalle der Jakob Sandtner Realschule,  
Innere Passauer Sraße 1, 94315 Straubing  und für die hiermit im Zusammenhang stehenden, 
notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte.  
 
Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätte (Zuschauer und 
Begleitpersonen) festgehalten.  
 
Die Grundlage für die aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 

Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 

genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
        1. ALLGEMEINE HYGIENEREGELN  
 

•  Der Einlass in die Sporthalle wird nur nach der 2G plus-Regel (geimpft, genesen und zusätzlich   
    getestet oder geboostert) gestattet.  
 
•  Die Ausnahme gilt für Kinder und minderjährige Schülerinnen und Schüler. 
 
•  Ein Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten.  
 
•  Für alle Zuschauer und Begleitpersonen gilt die Tragepflicht einer, nach der der BayIfSMV     
    vorgeschriebenen, Mund-Nasen-Bedeckung.  
 
•  Die Zuschaueranzahl ist gemäß BaylfSMV (aktuelle Fassung) auf die Hälfte der maximalen  
    Zuschauerkapazität (99 Zuschauer) begrenzt.   
 
•  Geschlossene Räume sind gut und regelmäßig zu belüften. Die Sporthalle wird über eine  
    Lüftungsanlage belüftet. Darüber hinaus werden Türen und Fenster regelmäßig geöffnet. Alle   
    Duschräume verfügen ebenfalls über eine Lüftungsanlage.  
 
•  Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck oder Umarmungen) sind zu unterlassen.  
 
•  Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) ist zu beachten.  
 
•  Die Hände sollten regelmäßig mit Wasser und Seife gewaschen werden. Zusätzlich wird das  
    Desinfizieren der Hände angeraten.  
 
 
 
 

2. VERDACHTSFÄLLE COVID-19  
 
•  Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Beteiligten (Spieler, Offizielle, Zuschauer) nur bei                                                                                                                                                
    symptomfreiem Gesundheitszustand möglich.  
 
•  Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw.   
    dürfen diese gar nicht erst betreten. Solche Symptome sind: 
 
                o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome  
 
      o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen    
                     Haushalt vorliegen.  
 
•  Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ORGANISATORISCHE UMSETZUNG  
 
•  Der Einlass in die Sporthalle ist Personen nur nach der 2G plus-Regel gestattet. Dies gilt auch für   
    alle Aktiven, mit Ausnahme von Kindern und minderjährigen Schülerinnen und Schülern.  
    Die Einhaltung wird durch offizielle Vertreter des Vereins kontrolliert.  
    Hinweis: Wegen der Kontrolle der 2G plus-Regel kann es beim Einlass zu  
    Wartezeiten kommen. Bitte auch hier die notwendigen Abstände einhalten.  
 
•  Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, werden im Rahmen des Hausrechts   
    der Sportstätte verwiesen.  
 
•  Der Einlass in die Sporthalle erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.  
 
•  Jede Person ist selbst dafür verantwortlich, dass der Mindestabstand von 1,5m in der Halle  
    (z.B. Tribünenbereich, Gänge, Toiletten) sowie im Kioskbereich eingehalten wird.  
 
•  In der Halle (außer auf dem Spielfeld) ist immer eine Mund/Nasenbedeckung zu tragen.  
 
•  Wenn es aufgrund der Zuschauerzahl möglich ist, den 1,5m Abstand auf der Tribüne   
     einzuhalten, kann die Mund/Nasenbedeckung am Sitzplatz abgenommen werden.  
 
•  Das Zusammensitzen in größeren Gruppen ist ohne Mund/Nasenbedeckung nicht erlaubt. 
 
•  Verwendete Materialien und Sportgeräte im Rahmen des Spielbetriebs werden auf das Nötigste  
    beschränkt. Die Bälle werden möglichst vor und nach dem Spiel desinfiziert bzw. alternativ   
    gründlich gereinigt und auf dem Platz bereitgestellt. 
  
•  Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Desinfektionsmittel und   
    Einmalhandtücher bereitgestellt. Alle Personen werden mithilfe von Aushängen und Durchsagen   
    des Hallensprechers auf die Einhaltung Hygieneregeln hingewiesen. 
  
•  Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und  
    Maßnahmen zum Spielbetrieb eingewiesen. 
  
•  Bei Fragen bitte an offizielle Vertreter des Vereins wenden. 
 
Für die Einhaltung der Vorgaben und das Verständnis bedanken wir uns im Voraus.  
 
 
gez.  
 
Der Vorstand  der SSG Straubing – Aiterhofen e.V. 
 


